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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates 
 

Kantonale Volksabstimmung am 8. März 2015 

Auf Sonntag, 8. März 2015, werden folgende kantonale Volksabstimmungen festgesetzt: 
 
– Revision des Baugesetzes (Erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung der kantonalen 

Energiestrategie); 

– Revision des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (Erbschaftswesen). 

 

An diesem Datum finden auch die eidgenössischen Volksabstimmungen über die Volksinitiative 
"Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen" und die Volksinitiative "Energie- 
statt Mehrwertsteuer" statt. 

 

Anpassung der Richtprämien für Prämienverbilligungsbeiträge 

Der Regierungsrat hat eine Änderung der Verordnung über den Vollzug des Krankenversiche-
rungsgesetzes beschlossen. Mit der Verordnungsrevision werden die Einzelheiten zur Ausrich-
tung der Prämienverbilligungsbeiträge im Jahr 2014 festgelegt. Als Grundlage sind dazu die vom 
Bund für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV im Kanton Schaffhausen festgelegten Durch-
schnittsprämien heranzuziehen. 
 
Der Regierungsrat hat die Richtprämien 2015 wie folgt festgesetzt: 

Stadt Schaffhausen/Neuhausen am Rheinfall 

 Erwachsene: 4'162 Franken pro Jahr; 

 Junge Erwachsene (19 - 25 Jahre): 3'375 Franken pro Jahr; 

 Kinder: 979 Franken pro Jahr. 

 

Übrige Gemeinden 

 Erwachsene: 3'886 Franken pro Jahr; 

 Junge Erwachsene (19 - 25 Jahre): 3'132 Franken pro Jahr; 

 Kinder: 908 Franken pro Jahr. 

 

Die Durchschnittsprämien 2015 liegen im Kanton Schaffhausen um rund 4,3 % über dem Niveau 
des Vorjahres. Aufgrund der aktuellen Schaffhauser Gesetzesgrundlagen und des Sozialziels 
gemäss angenommener Volksinitiative ergibt sich bei den Prämienverbilligungsbeiträgen ein 
überproportionales Wachstum im Ausmass von ca. 7,0 %, entsprechend einer Zunahme um 
rund 3 Mio. Franken gegenüber den Zahlungen des Jahres 2014. Für die Beiträge zur Prämien-
verbilligung 2015 ergibt sich ein aktualisierter Prognosewert von 45 Mio. Franken. 
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Ersatzwahl Konsultativkommission für Wirtschaftsfragen 

Der Regierungsrat hat unter bester Verdankung der geleisteten Dienste Kenntnis genommen 
vom Rücktritt von Stadtpräsident Thomas Feurer als Mitglied der Konsultativkommission für 
Wirtschaftsfragen. 
 
Als neues Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2013-2016 wird Peter Neukomm, Stadtpräsident 
Schaffhausen ab 1. Januar 2015, gewählt. 
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